
Diese Veröffentlichung erfolgt nachrichtlich. Der Verwaltungsakt wird bzw. 
wurde in der 47. KW in ortsüblicher Form in den Mitteilungsblättern der Stadt 
Wittlich und der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf bekannt gemacht! 
 
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Lüxem,  
Az.: 11065-HA.2.2 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Einladung der Grundstückseigentümer zur Aufklärungsversammlung 
 
 
Es ist beabsichtigt, im Bereich der westlich an die Ortgemeinde Lüxem angrenzenden 
Flächen, welche als Streuobstwiesen, Wiesen und Weiden genutzt werden, zum Erhalt 
des Landschaftsbildes sowie zur Umsetzung von Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege ein Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren nach § 86 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546) in der jeweils 
gültigen Fassung anzuordnen.  
 
Das vorgesehene Verfahrensgebiet wird begrenzt  

- im Westen durch die „Koblenzer Straße (L52)“ und die Straße „Zum Altenberg“ 
- im  Süden durch die Straße „Zum Altenberg“ 
- im Norden entlang des Weges Flur 2. Flst.nr. 636/22, Lage „Auf Fundel“ 
- im Osten durch die bebauten Flächen der Ortslage und des Baugebiets 

„Weisrink“ 
 
Die vorgesehene Abgrenzung des Verfahrens ist aus der beigefügten Übersichtskarte 
ersichtlich. Sie kann auch im Internet unter www.dlr-mosel.rlp.de eingesehen werden. 
 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass auch angrenzende Flächen in das Flur-
bereinigungsgebiet einbezogen werden können, soweit dies für die Durchführung des 
Flurbereinigungsverfahrens zweckmäßig ist. 
 
Die Eigentümer der zum vorgesehenen Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke 
sowie die den Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten werden hiermit als 
künftige Teilnehmer am Flurbereinigungsverfahren gemäß § 5 Abs. 1 FlurbG zu einer 
 

A u f k l ä r u n g s v e r s a m m l u n g  
 

eingeladen, die 
 

am Montag, den 05. Dezember 2011, um 19.00 Uhr 
 

im Pfarrhaus Lüxem, Vitelliusstraße 12, 54516 Wittlich-Lüxem 
 
stattfindet. 
 
In dieser Versammlung wird das DLR Mosel die Grundstückseigentümer eingehend über 
das geplante Flurbereinigungsverfahren, die Rechte und Pflichten der Teilnehmer sowie 
über die voraussichtlich entstehenden Kosten unterrichten. 
 
Bernkastel-Kues, den 16.11.2011 
Im Auftrag: 
gez. Torben Alles 


